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TAGESORDNUNG:  Anpassung von Steuer- und Gebührenordnungen: 
 Gebühr für die Entsorgung von Tierkadavern 

---------- 
 

DER STADTRAT, 
 
Nach Durchsicht der Gebührenordnung über die Nutzung der Wertstoffhöfe vom 
18.12.2008 und die in heutiger Sitzung verabschiedeten Abänderung derselben; 
 
In Anbetracht, dass die Entsorgung von Tierkadavern nicht durch den Erlass der 
wallonischen Regierung vom 05.03.2008 über die Abfallwirtschaft geregelt wird, 
wird diese in einer separaten Gebührenordnung festgelegt; 
 
Auf Grund der Artikel L1122-30, §1 und L1122-31 des Kodex der lokalen 
Demokratie und der Dezentralisierung; 
 
Aufgrund der Finanzlage der Stadt; 
 
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums sowie im Einvernehmen mit der 
Baukommission und der Finanzkommission, 
 

b e s c h l i e ß t 
einstimmig, 

 
Artikel 1: 

Zugunsten der Stadt wird für eine unbestimmte Dauer eine Gebühr für die 
Entsorgung von Tierkadavern erhoben. 
 

Artikel 2: 
Die Gebühr wird durch die Personen geschuldet, welche den Kadaver zu den 
hierfür vorgesehenen Gefrierbeuteln im Wertstoffhof bringt. 
 

Artikel 3: 
Die Gebühr wird wie folgt festgelegt: 
- 14,00 € pro kleinen Gefrierbeutel; 
- 28,00 € pro großen Gefrierbeutel. 
 

Artikel 4: 
Die Gebühr ist bei Ablieferung des Kadavers zahlbar zu Händen des 
Stadtrentmeisters oder dessen Beauftragten. 
 

Artikel 5: 
Gegenwärtiger Beschluss wird der Deutschsprachigen Gemeinschaft zwecks 
Ausübung der allgemeinen Aufsicht übermittelt. 

---------- 
 

Für den Stadtrat: 
 Der Stadtsekretär, Der Vorsitzende, 
 gez. R. BAUER gez. Dr. E. KEUTGEN 

Für gleich lautenden Auszug: 
EUPEN, den 07.04.2009 
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